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1. Bekanntmachung 

 Öffentliche Zustellung  
Für Herrn Bernardo Francisco Luis, letzte bekannte Anschrift Obere Meischede 5 in 58239 Schwerte, 
liegt bei der Stadt Schwerte, Sozialamt, Am Stadtpark 1, 58239 Schwerte, Zimmer 104 folgendes 
Schriftstück zur Abholung bereit:  

• Auskunftsersuchen 50-21-01 UV C vom 08.12.22  

Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr nach Terminvereinbarung in 
Empfang genommen werden.  

Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  

Schwerte, 08.12.2022  
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister  
Sozialamt  
Im Auftrag  
 
gez. Bock 
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2. Bekanntmachung 

Öffentliche Zustellung 

 
Für Frau Maria Theresia Paeske, letzte bekannte Anschrift Bahnhofstraße 11 in CH- 6078 Lungern, liegt 
bei der Stadt Schwerte, Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung, Konrad-Zuse-Straße 10, 58239 
Schwerte, Zimmer 227 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 
• Bescheid 21-60-1000/Pf. 206/22 vom 30.11.22 
 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Schwerte, 09.01.2023 
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung 
Im Auftrag 
 
gez. Fietkau 
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3. Bekanntmachung 

Öffentliche Zustellungen 

 
Für Herrn Rene Patrick Wiemers, letzte bekannte Anschrift Am Zimmermanns Wäldchen 15 in  
58239 Schwerte, liegen bei der Stadt Schwerte, Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung,  
Konrad-Zuse-Straße 10, 58239 Schwerte, Zimmer 227 folgende Schriftstücke zur Abholung bereit: 
 
• Bescheid 21-60-1000/Pf. 160/22 vom 11.10.22 
• Bescheid 21-60-1000/Pf. 210/22 vom 06.12.22 

Die Schriftstücke können in der vorgenannten Dienststelle von montags bis freitags in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in Empfang genommen werden.  
 
Die Schriftstücke gelten gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz –LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NW S94/SGV NW 2010) jeweils in 
der z.Zt. geltenden Fassung nach Ablauf von zwei Wochen als zugestellt, wenn sie bis dahin nicht ab-
geholt worden sind. Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Schwerte, 19.01.2023 
 
Stadt Schwerte  
Der Bürgermeister 
Amt für Finanzen/Zahlungsabwicklung 
Im Auftrag 
 
gez. Fietkau 
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4. Bekanntmachung 

Auskünfte 
 
I. Gruppenauskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
 im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) in der z. Zt. gültigen Fassung, darf die Meldebe-
hörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs vor der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 
Satz 1 BMG bezeichneten Daten (Vor- und Familienname, Doktorgrad, derzeitige Anschriften) von 
Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestim-
mend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person o-
der Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen 
oder zu vernichten. 
 
 
 
II. Gruppenauskünfte über Alters- und Ehejubiläen 
 
Gemäß § 50 Abs. 2 des Bundesmeldegesetzes (BMG) darf die Meldebehörde Mandatsträgern sowie 
Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern erteilen, sofern der Datenübermittlung nicht widersprochen wurde. 
Die Auskunft darf nur die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten des/der Betroffenen sowie 
das Datum und die Art des Jubiläums umfassen. 
 
 
Als Jubiläen im Sinne des Bundesmeldegesetzes gelten 

• die Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. Lebensjahres und jedes weiteren 
Lebensjahres 

• das 50-jährige Ehejubiläum und jedes folgende Ehejubiläum 
 
 
 

III. Gruppenauskünfte an Adressbuchverlage 
 
Gemäß § 50 Abs. 3 des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) verwendet werden. 
 
Jede betroffene Person hat das Recht, der Übermittlung ihrer Daten nach den Ziffern I bis III zu wider-
sprechen.  
 
 
Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass noch weitere Widerspruchsrechte bestehen: 
 

• Datenübermittlung an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft (wenn die be-
treffende Person als Familienangehörige (Ehegatten, minderjährige Kinder und Eltern 
minderjähriger Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft nicht derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehören. 
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Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 42 Abs. 3 Satz 2 BMG) 
 

• der jährlich bis zum 31. März statt findenden Datenübermittlung an das Bundesamt 
für Personalmanagement der Bundeswehr zu Personen, die im darauffolgenden 
Jahr volljährig werden, zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial auf-
grund des § 58 c Abs. 1 des Soldatengesetzes (§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG) 

 
 
Die Betroffenen können jederzeit der Datenweitergabe beim Bürgerservice der Stadt Schwerte, Rat-
hausstraße 31, 58239 Schwerte widersprechen. 
 
 
Schwerte, 10.01.2023 
Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Axourgos 
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